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§. z. Dt« Miiyliede» tiefer Kommission machen «st flch zae
angenehmen Pflicht, die Schule so fleißig als möglich zu besuchen.

Sämmtlichen Eltern, deren Kinder die Schule besuche»,
steht der Zutritt zu derselben stets offen.

VI. Schluß.
§. t. Die vorstehende Ordnung ist auf «in« Probezeit von

Uvet Jahren angenommen.
§> 2. Allfälllge Veränderungen dieser Ordnung werden auf

den Vorschlag der AufsichtS-Kommisston, oder auf Anregen
theilnehmender Eltern, unter Begutachtung der AufstchtS-Kommisston,
durch die Gemeindeschulpflege vorgenommen.

Also genehmiget von der Gemeindeschulpflege.
Losttlgen, den iz. Herbstmonat :8Z6.

Der Präsident:
F. Suter.

Der Aktuar:
F. Strähl.

Hildburghausen. Verordnung, das dortige
Schullehrersemtnar betreffend. Dieselbe scheint
im Anfange des 1.1335'bekannt worden zu sein und
enthält folgende wesentlich« Bestimmungen.
Grundzüge der künftigen Organisation des

«andschullehrerseminars zu Hildburghausen. - Der
ganze Seminarkurs soll Z Jahre dauern. Jedesmal zu Ostern
wird die Entlastung derer, die diesen Kurs vollendet habe», und
die Aufnahme neuer Zöglinge nach Anleitung der hierauf bezüglichen

Verordnungen Statt finden. — Den Unterricht genießen
die Zöglinge nicht mehr, wie bisher, nur in zwei, sondern in
drei auf einanderfolgenden Klassen. Jede «lasse hat einen einjährigen

Kurs. In der untersten soll die formelle, in der mittleren

die materielle, und in der obersten die praktisch«
Bildung vorherrschen. Dem Unterrichte wird ein bestimmter,
noch zu veröffentlichender Plan zu Grunde gelegt werden. Die Zahl
der Zöglinge in jeder Klasse darf stch nicht über 20 bis höchstens
24 belaufen. — zM dem Seminar wird fortan eine UebungS-
schule verbunden, die den Seminaristen zu der ihnen so
unentbehrlichen Uebung im Unterrichten dienen soll. Die
Oberaufsicht über dies« Schule führt der Direktor; die Seminarlchre«
leiten den Unterricht in den Fächern, die ihnen überwiesen wer-
den, und ein besonderer «ehrer für diese Schule wird theils den
Unterricht selbst mitbesorgen, theils wird er eine stete spezielle
Leitung und Aufsicht so führen, wie es ihm vom Direktor al«
seinem nächsten Borgesetzten zur Pflicht gemacht werden soll.
Dts Utbungstschule wird, w«na nicht gleich Anfängst, hoch in des
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Folge aus drei Klassen bestehen, in'deren beiden unteren die

Mädchen und Knaben gemeinschaftlich unterrichtet werden köii-
nen. In keiner Klasse darf die Zahl der Schüler über 3<> steigen.
Den in der Uebungsschule zu erlheilenden Unterricht wird, ob-

schon bei demselben Vieles der mündlichen Anweisung überlassen
bleiben muß, ein bestimmter Plan, der den Lehrgang im Allae-
»neincn regelt und die Pensa der einzelnen Lehrstufen genau ab-

gränzt/ zu Grunde gelegt werden. Weiter, als in einer Landoder

niederen Stadtschule, soll in keinem Fache gegangen werden.
— Außer dem Direktor, dessen übrige Geschäfte den von ihm zu

ertheilenden Unterricht auf 12 Stunden wöchentlich beschränken,
werden drei ordentliche Lehrer, von denen jeder Ordinarius einer
Klasse sein wird, ein Hülsslebrer für den Unterricht sowohl in
einigen wissenschaftlichen Gegenständen, als auch in Kunstfertigkeiten,

außerdem ein Hülfslehrer für das Zeichnen, einer für den

Gartenbau und die Obstzucht, einer für die allgemeinen musikalischen

Uebnngen und das Violinspielcn, und endlich der oben

erwähnte Lehrer für die UebungSschule ernannt werden. — S»
weit es die verfüglichen Räume gestatten, werden die Lehrer in
dem Seminargebäude wohnen, damit sie die ihnen zu übertragende
alternirende Wocheninspektion leichter und besser führen können.

Mit Ostern 1836, zu welcher Zeit die neuen Einrichtungen beginnen,

wird die jetzt vorhandene, aus 44 Zöglingen bestehende Anzahl
der Seminaristen in 2 Klassen getheilt werden, und zwar sollen
die mehr vorgerückten Schüler die Oberklasse, die übrigen die

Mittelklasse und die neu aufzunehmenden die Unterklasse bilden. —
Da die in die Oberklasse tretenden Seminaristen zu dieser Zeit
noch nicht in jeder Hinficht so weit vorgeschritten sind als sie es

dem Lehrplane nach beim Eintritt in diese Klasse sein sollen, indem
bis jetzt der Unterricht nach einer andern Norm, als der neu
aufgestellten, ertheilt worden ist ; so ist nöthig, daß für dieselben, um
das noch Fehlende nachzuholen, zunächst mehr Unterrichtsstunden
angesetzt werden, als der Lehrpla» für die Oberklasse bestimmt.
ES bleibt der Einsicht des Direktors überlassen, diese Einrichtung
für das Jahr 1836—37 zu treffen und auch den Lehrern, wenn eS

nothig befunden würde, einige Stunden mehr, als ihre Instruktion
vorschreibt, für dieses Jahr zu überweisen. In der MKtel- und
Unterklasse kann und soll eS jedoch ganz bei den Bestimmungen des
LehrplancS bleiben. — Da die Schüler der Oberklasse unter den

jetzigen Verhältnissen nicht im Stande sein werden, sogleich eine

größere Anzahl Lchrfiunden in der UebungSschule zu übernehmen,
so wird es nöthig sein, die Seminaristen ansänglich bloß in einigen
Stunden lehrend und helfend eintreten zu lassen. — Die nöthi»
gen Lehrmittel für das Seminas und die UebungSschule sollen,
nachdem vom Direktor die biezu erforderlichen Borschläge geschc»

hen sind, angeschafft werden.
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v. Von den Bedingungen zur Aufnahme in das
Landschullebrerscminar, von der Anmeldung und
von der Prüfung derAdspiranten. — Jährlich z» Ostern
werden junge Leute, und zwar jedesmal 2» bis höchstens 2st in
das Seminar aufgenommen. — Erfordernisse in Betreff der

aufzunehmenden Schüler sind: 1) vollkommene Gesundheit, Freiheit
von körperliche» Gebrechen und ungehinderter Gebrauch aller Ginne
und Glieder. — Schon ein starker Grad von Kurzsichtigkeit, s»

wie Schwäche der Brust sind der Aufnahme im Wege. 2) Ein
Alter von 17 bis i9 Jahren. Bis dabin, wo Präparantenanstalten
in hinreichender Anzahl vorbanden sind, soll im Notdfallc
nachgelassen werden, daß auch Leute von l6 Jahren aufgenommen
werden können; doch müssen es diese sich gefallen lassen, in der Regel
st Jahre im Seminar zu bleiben und also den Kurs der einen
Klasse, vielleicht der ersten, oder, wenn dies nicht nöthig sein
sollte, der dritten zweimal zu machen. Bei einem Alter von mehr
als 19 Jahren kann die Aufnahme nur ausnahmsweise und unter
besonders motivircndcn Umständen Statt finden. 3)FleckenlosigkeiV
des bisherigen W»ndels st) Gute Anlagen, wohin auch eine gute
Stimme und musikalisches Gehör zu rechnen sind. 6) Eine
zweckmäßige und genügende Vorbildung nicht nur in Bezug auf die
erforderlichen Vorkenntnisse, sondern auch auf Entwicklung der
Geelenkräfte und besonders auf Weckung eines religiösen EinneS.
Hinsichtlich der Vorkenntnisse wird gefordert: Bekanntschaft mit
der biblischen Geschichte und den Hauvlstücken des Lutherischen
Katechismus, wenigstens dem Wortverstande nach; fertiges und
einigermaßen ausdrucksvolles Lese»; Kenntniß der deutschen Sprache

in Bezug auf daS Wesentlichste der Wortbildung, der
Wörterklassen und der Orthographie, nebst einiger Uebung in der schriftlichen

Mittheilung; Fertigkeit der st EpczieS mit ganzen und
gebrochenen Zahlen, im Kopfe und auf der Tafel und mit gehö.
riger Einsicht in das angewandte Verfahren; einige Fertigkeit
im Gingen, im Klavier- und Violinsvielen Hinsichtlich des Kla-
vierspiclenS muß der Adspirant wenigstens die Dur - und Mollton-
leiier mit beiden Handen mit Fertigkeit und richtiger Fingcr-
schung zu spielen vermögen. — Die Anmeldungen zur Aufnahme
geschehen bei dem Direktor des Seminars und zwar vom
nächstfolgenden Jahre an spätestens im Monat Februar. Dabei sind
folgende Attestate einzureichen: 1) ein Taufschein ; 2) ein ärzl«
liches Zeugniß i» Bezug auf den Gesundheitszustand des Adsvi-
ranten; Z) ein Schul- und Eittlichkcitszeugniß vom bisherigen
Lehrer und vom betreffenden Orlsgeisilichen; st) ein Zeugniß über
das Vermöge» der Ellern von der betreffenden Octsdehörde.
Die auf solch- W-,se Angemeldeten werden vom Direktor in
einem Ldsviranteiiverzeichnisse notirt und dann zur Adsviranten-
prüjung vorgeladen. Diese Prüfurg soll theils den Grad der



390

Wissenschaftlichen Bildung der Adspiranten, theil« den Grab ihrer
technisch«« Fertigkeit in der Musik ermitteln. Die wissenschaftliche

Prüfung wird in eine schriftliche und mündliche zerfallen. --
Was die schriftliche Prüfung anbelangt, so wird den jungen Leu«

ten eine Geschichte, ein Gleichniß und dergleichen langsam und
deutlich vorgetragen, dann mit ihnen wiederholt und endlich von
ihnen, wo möglich mit beigefügter Anwendung, schriftlich wieder

gegeben Außerdem haben die Examinanden ihren LebenSlauf,
doch nur in Kürze, aufzuzeichnen. Die mühdliche Prüfung wird
in der Religion, im Lesen und Besprechen des Gelesenen, in der

deutschen Sprache und im Rechnen abgehalten- — Nach der

Beendigung der wissenschaftlichen Prüfung werden die Examinanden
noch im Gesang, Klavier- und Violinspielen geprüft. — Jeder
Lehrer prüft nach Anordnung des Direktors in einem oder in einigen

der erwähnten Gegenstände. — Hierauf wird in einer Lch-
rerkonferenz die Qualifikation der Geprüften erwogen. Die oben

angegebenen Vorschriften dienen bei der Entscheidung hinsichtlich
der Ausnahme zur Norm. Ist die Auswahl getroffen, so erhallen
alle Geprüften von dem Direktor ihren Bescheid, nämlich entweder
die Zusicherung der Aufnahme mit Bestimmung des Eintritts-
termines, oder Angabe der Gründe ihrer Nichtaufnahme mit
den nöthigen Winken in Betreff ihrer weitern Vorbereitung, oder

auch mit dem Rathe, einen andern Beruf zu wählen. -- Wer bei

drei Prüfungen nicht aufnahmfähig befunden worden ist, darf sich

nicht mehr melden. UebrigenS ist der Taufschein nur bei der ersten

Meldung beizubringen.

Ordonnanz des Königs der Franzosen, die
Einrichtung der Primarmädchen schulen
bereffend *).

Titel I
Vom Primarunterrichte in den Mädchenschule» und von

dessen Gegenstände.

Art. i. Der Primarunterrichl in den Mädchenschulen ist
ein elementarer, oder ein höherer.

Der Elementarprmiarunterrtcht begreif nothwendig den
moralischen und religiösen Unterricht, das Lesen, Schreiben, dip
AnfangSgründe des Rechnens, die AnsangSgründe der französische»
Sprache Gesang, Nadelarbeiten und die AnsangSgründe des
Linearzeichnens.

») Auf den nämlichen Gegenstand bezogen sich die Ordonnanzen
vom 29. Fevr. 1816 z. April 1820, 31. Okt 1821, 8 April
182», 25 April >828, 6. Z-n. u. 1». Febr. 1830, 16, Juli u-
8. Nov. 1833, 56. Febr. t835. — Gegenwärtige Ordonnant
soll die Verfügungen der frühern Ordonnanzen zusammen'
ordnen, und sie durch Abänderung der betreffenden Punkte mit
den Bestimmungen des Gesetzes über den Prtmarunterrichl
vom 28- guni 1333 in Uebereinstimmung bringen.
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